UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen

Einschätzung MLL (Stand Mai 2009)

· Im Dezember 2008 hat der Bundesrat den Gesetzentwurf zur UN-Konvention und das Fakultativprotokoll verabschiedet.

· Vorbehalte, die die Wirksamkeit der Konvention in Deutschland einschränken, wurden nicht formuliert.

· Am 26.03.2009 ist die Konvention zusammen mit dem Fakultativprotokoll in Kraft getreten.

Dies ist nicht hoch genug zu bewerten, gab es doch ernsthafte Befürchtungen und die zentrale Frage  aufseiten der Interessenverbände behinderter Menschen: Wird die Bundesregierung vielleicht doch noch die Konvention in ihrer für die Rechte behinderter Menschen bahnbrechenden  Konsequenzen verhindern? Das ist nicht geschehen. Ohne Wenn und Aber haben Bundestag und Bundesrat der Konvention mehrheitlich zugestimmt.

Auch die Annahme des Fakultativprotokolls bedeutet für behinderte Menschen eine ganz neue Chance, ihre Rechte einzuklagen. So sind künftig so genannte Individualbeschwerden und Untersuchungsverfahren möglich. Durch die Verpflichtung der Staaten, einen Bericht an den bei den Vereinten Nationen eingerichteten Kontrollausschuss zu erstatten, wird die Umsetzung begleitet und überwacht. Darüber hinaus haben auch die Nichtregierungsorganisationen (NGOs) die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge und ihre Erfahrungen in einem sog. Schattenbericht zu formulieren. 

Heißt dies auch, dass Deutschland bereit ist, seiner Verpflichtung aus der Konvention nachzukommen, ein wirklich inklusives Bildungssystem einzuführen und behinderte und nicht behinderte Kinder von Anfang an gemeinsam zu unterrichten und zu erziehen?

Es gibt Anzeichen dafür, dass der Versuch unternommen wird, die grundlegenden Aussagen der Konvention, die als Meilenstein für die Rechte behinderter Menschen angesehenen Inhalte, zu verwässern und ihrer Funktion zu entheben:  Eine Mehrheit derjenigen, die in Deutschland derzeit die Bildungspolitik bestimmen – auf Bundesebene die Mitglieder der Kultusministerkonferenz, auf Länderebene die BildungsministerInnen – sieht nur einen geringen Handlungsbedarf. Sie erwecken den Eindruck, dass Deutschland den Inhalt der UN-Konvention in seiner Rechtsordnung bereits vorweggenommen und verwirklicht hat. 

Auch der Denkschrift der Bundesregierung liegt diese Grundhaltung zugrunde: Hier wird der im englischen Originaltext verwandte Begriff „Inclusive Education“ mit dem Begriff der „Integrativen Bildung“ übersetzt und behauptet, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderung bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf im Rahmen integrativer Bildung allgemeine Schulen besuchen können, wenn dort die notwendige sonderpädagogische und auch sächliche Unterstützung sowie die räumlichen Voraussetzungen gewährleistet sind. Also – wie gehabt: Es bleibt beim Ressourcenvorbehalt, mit dem seit Jahrzehnten die gemeinsame Beschulung „abgebügelt“ wird.

Doch hier werden sich alle, die sich für die Annahme der Konvention für die Rechte behinderter Menschen in Deutschland engagiert haben, stark machen. Niemand rechnet mit einer grundlegenden Neuausrichtung des deutschen Bildungssystems in kürzester Zeit. Um die Ziele der UN-Konvention umzusetzen, bedarf es einer langfristig angelegten gesamtgesellschaftlichen Anstrengung, die getragen sein muss von zwei großen gesellschaftlichen Strömungen:

Einmal von denjenigen, denen es um umfassende und selbstverständliche Teilhabemöglichkeiten von behinderten Menschen geht und

zweitens von denjenigen, die sich einsetzen für ein Bildungssystem, das der Vielfalt aller Kinder Rechnung trägt,  und das in der Lage ist, mit den individuellen Bedürfnissen eines jeden Kindes kompetent und konstruktiv umzugehen. 

Bisher ist schon einiges erreicht worden:

Es gibt ein breites Bündnis von behinderten-, sozial- und bildungspolitischen Verbänden und Verantwortlichen, die versuchen, über Öffentlichkeitsarbeit Informationen zu verbreiten  und konstruktiven Druck auf die Akteure in Politik und Verwaltung zu erzeugen. Hierzu zählen auch Verbände, die sich in der Vergangenheit nicht zu bildungsrelevanten Themen geäußert haben oder auch Verbände, die bisher eine eher indifferente bzw. skeptische Haltung zum Thema Inklusion eingenommen haben. 

Als beispielhafte bündnisorientierte Initiativen wären hier zu nennen:

· die Kampagne der Bundesbeauftragten für die Belange behinderter Menschen, Karin Evers-Meyer Alle inklusive!

· das Manifest der Bundesarbeitsgemeinschaft Gemeinsam Leben Gemeinsam Lernen (das inzwischen von zahlreichen Verbänden und Einzelpersonen unterschrieben wurde)

· das auf 10 Jahre angelegte Aktionsprogramm zur Umsetzung der UN-Konvention der schleswigholsteinischen Landesregierung  

· die Initiative der Kultusministerkonferenz (KMK), die Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung unter Beteiligung der Behindertenverbände neu zu formulieren.

Wir gehen davon aus, dass die UN-Konvention tatsächlich ein Meilenstein ist für die Umsetzung von Rechten und Chancengleichheit behinderter Menschen. Aber wir wissen auch, dass wir einen langen Atem brauchen und dass wir Inklusion nur erreichen, wenn möglichst viele gesellschaftliche Gruppen mit ins Boot genommen werden. 

Auf dem Weg zur Inklusion können wir auch heute schon damit beginnen – im Saarland und anderswo, z. B.:

· mit einem Entwicklungsplan inklusive Bildung und Erziehung, der  mit allen Beteiligten diskutiert wird.

· mit dem uneingeschränkten Wahlrecht für Eltern

· mit Inklusionsplänen, die Schulen selbst erarbeiten und umsetzen können 

· mit dem Stop von Neu- und Ausbau von Sonderschulen

· mit Fortbildungen von Regel- und SonderpädagogInnen 

· mit einem Verantwortlichen für die Umsetzung der Konvention in den Bildungsministerien.

Daran werden wir arbeiten und freuen uns über BündnispartnerInnen.

Ilse Blug

Geschäftsführung ‚Miteinander leben lernen’

